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Stellungnahme  
zu medienpolitischen Aspekten einer Dienstleistungsrichtlinie 

 
Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. 
(BITKOM) vertritt 1.300 Unternehmen, davon gut 700 als Direktmitglieder mit ca. 120 Mrd. 
Euro Umsatz und mehr als 700.000 Beschäftigten. Hierzu zählen Produzenten von Endge-
räten und Infrastruktursystemen sowie Anbieter von Software, Dienstleistungen, neuen Me-
dien und Content. Mehr als 600 Direktmitglieder gehören dem Mittelstand an. BITKOM 
setzt sich insbesondere für eine Verbesserung der rechtlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen in Deutschland, für eine Modernisierung des Bildungssystems und für die Ent-
wicklung der Informationsgesellschaft ein. 
 
Das Europäische Parlament hat am 16. Februar 2006 eine Legislative Entschließung zu 
dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (KOM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD)) 
beschlossen. Nunmehr steht die Beratung im Rat an. 
 
Aus medienpolitischer Sicht bitten wir dabei um die Berücksichtigung folgender Überlegun-
gen: 

 
 Keine vorschnelle Vorwegnahme der Definition „audiovisueller Medien“! 

Eine Definition der „audiovisuellen Medien“ in den Regeln zum Anwendungsbereich der 
Dienstleistungsrichtlinie kann Präjudizwirkung für andere Bereiche haben. So überlegt die 
Kommission, den Anwendungsbereich einer möglicherweise revidierten Fernsehrichtlinie 
ebenfalls auf den Begriff der „audiovisuellen Medien“ zu beziehen. Die Diskussion hierüber 
hat allerdings gerade erst begonnen. Um Doppelregulierung und die Behinderung innovati-
ver Märkte zu vermeiden, muss erst sehr sorgfältig geprüft werden, welche Dienste man 
vor dem Hintergrund bestehender Regelwerke wie der E-Commerce-Richtlinie und dem 
TK-Richtlinienpaket erfassen will. Eine vorschnelle Definition in der Dienstleistungsrichtlinie 
darf diese Überlegungen nicht vorwegnehmen. Wir begrüßen daher die Handhabung durch 
das Parlament in Erwägungsgrund 10e sowie in Art. 2 Abs. 2ce und sprechen uns für eine 
Beibehaltung aus.  
 

 Strikte Erhaltung des Herkunftslandprinzips für Dienste der Informationsgesellschaft 
und audiovisuelle Medien! 
Dienste der Informationsgesellschaft und audiovisuelle Medien sind als unkörperliche Dien-
ste ihrer Natur nach grenzüberschreitend. Nur das in Fernsehrichtlinie und E-Commerce-
Richtlinie verankerte Herkunftslandprinzip hat den beispiellosen Erfolg dieser Dienste in Eu-
ropa ermöglicht. Müssten sich etwa Anbieter von Onlinediensten oder Rundfunk zukünftig 
nach 25 verschiedenen Rechtsordnungen (z.B. im Bereich der Werbung) richten, würden 
bestehende Geschäftsmodelle zerstört und die Markteintrittsbarrieren für neue Dienste un-
überwindbar. Für diese Dienste darf das Herkunftslandsprinzip daher auf keinen Fall aus-
gehöhlt werden, etwa durch eine auch nur teilweise Übernahme des Bestimmungslands-
prinzips oder durch breite Ausnahmetatbestände zugunsten des Internationalen Privat-
rechts. 
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Angesichts der zahlreichen Aufweichungen des Herkunftslandsprinzips in der Dienstleis-
tungsrichtlinie lässt sich dieses Ziel nur erreichen, wenn hinsichtlich der genannten Dienste 
ein klarer Anwendungsvorrang zugunsten der jeweiligen Spezialregelungen besteht, in de-
nen das Herkunftslandprinzip verankert ist. In diesem Sinne muss auf jeden Fall klargestellt 
sein, dass nicht nur „audiovisuelle Dienste“ (vgl. Erwägungsgrund 10e; Art. 2 Abs. 2 ce) 
und "Dienstleistungen und Netze der elektronischen Kommunikation..." (vgl. Art. 2 Abs. 2 b) 
vom Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie ausgenommen sind. Es muss auch – 
zumindest in einer Erläuterung zu Art. 3 der Dienstleistungsrichtlinie –  klargestellt werden, 
dass für die Dienste der Informationsgesellschaft die E-Commerce-Richtlinie (Richtlinie 
2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimm-
te rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs) das vorrangig anzuwendende Recht enthält. 
 
 
Berlin, den 12. März 2006 

  
 
  
 


